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RS OGH 1988/4/12 4Ob7/88,
2Ob111/10b

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1988

Norm

UrhG §81

UrhG §87a

Rechtssatz

Die komplizierten und (international) miteinander verketteten Vertragsverhältnisse, mit denen die Verwertung von

Urheberrechten im Gefüge der internationalen Unterhaltungsindustrie gewährleistet wird, machen den

Anscheinsbeweis zur Hintanhaltung eines Beweisnotstandes bei der Durchsetzung berechtigter urheberrechtlicher

Ansprüche geradezu unentbehrlich. "AKM - Vermutung"

Entscheidungstexte
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